
Allgemeine Finanzverwaltung  
1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie  
 anderen Ländern  
   
 
Titel 
Titel-
gruppe 

FKZ
 
Zweckbestimmung 

Haushaltsvermerk 
Erläuterung 

 
Titelsumme 

(IST) 
 
 

Haushalts- 
betrag 
EUR 

 
verbliebene Haus-

haltsreste oder 
Vorgriffe 

 
HHR oder Vorgriffe

aus dem Vorjahr 
EUR 

 
Summen 
Spalten 
4 und 5 

 
 
 

EUR 

 
Rechnungsergebnis 

gegenüber Soll  
(Saldo Sp. 6) 

 
Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

- 575 - 
 

  Ausgaben   
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 

Die Mittel sind übertragbar. 
  

612 01 910 Finanzausgleich unter den Ländern 
Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über 
den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 
sich ergebenden Höhe zulässig. 

Trotz erheblicher Verschiebungen der Gewichte 
im Länderfinanzausgleich zwischen den Län-
dern und der länderweise sehr unterschiedli-
chen Entwicklung der Bemessungsgrundlage 
Umsatzsteuer für den vorläufigen Vollzug des 
Länderfinanzausgleichs im Laufe des Jahres 
2006 wurde der Haushaltsansatz im Ergebnis 
lediglich um rd. 10 Mio. EUR überschritten 

2.210.445.841,97
2.200.000.000,00

- 
- 

2.210.445.841,97 
2.200.000.000,00 

10.445.841,97
- 

634 02 243 Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 
Abs. 4 LAG 

Die rückläufige Zahl der Rentenberechtigten 
nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer 
Minderung des Zuschusses an den Lastenaus-
gleichsfonds geführt 

2.762.203,90
3.400.000,00

- 
- 

2.762.203,90 
3.400.000,00 

-637.796,10
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

2.213.208.045,87
2.203.400.000,00

- 
- 

2.213.208.045,87 
2.203.400.000,00 

9.808.045,87
- 

  Gesamtausgaben 2.213.208.045,87
2.203.400.000,00

- 
- 

2.213.208.045,87 
2.203.400.000,00 

9.808.045,87
- 

  Abschluss   
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2.213.208.045,87

2.203.400.000,00
- 
- 

2.213.208.045,87 
2.203.400.000,00 

9.808.045,87
- 

  Gesamtausgaben 2.213.208.045,87
2.203.400.000,00

- 
- 

2.213.208.045,87 
2.203.400.000,00 

9.808.045,87
- 

  Zuschuss 2.213.208.045,87
2.203.400.000,00

- 
- 

2.213.208.045,87 
2.203.400.000,00 

9.808.045,87
- 

     

 


